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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri,
Mitglieder» der geftzgebeudea Rärhe der hetzerische» Republik.

Band III. Supplement 51?. Bern, den 6. Auss. 1799. (ky.ThtrmidorVIl.)

G e se z g e b n n g.

Senat, es. Juni.
(Fortsetzung.)

Beschluß von Ustcri's Ordnungsmotion.
BB. Repräsentanten Der Senat bildet nur ei-

nen Theil der Gesezgedung, und die Arbeiten des grossen

Raths müssen den un crn vorgehen; wir dürfen nicht

psrcnde Ausschliessung der Hälfte der Räthe darch das
Loos von der Wahl der Direktoren; die Abhängigkeit
des Nationalschatzamlcs vom Direktorium; den Ein-
tritt der Erdirektören in den Senat, obgleich uns die
Erfahrung zu zeigen scheint daß es auch iezl Mit-
lcl gegen diesen giebt ; — und andere Gegenstände, die
ich hier nicht berühren will.

BB. Repräsentanten! Wenn über eine Amahl
solcher von jedermann gewünschten Abänderungen sich
die Gesezgebung cinmüthig erklären würde, sollte dannzweifeln daß der Patriotism der Mitglieder des grossen

Raths unanfgefodcrt und ungesäumt zu derjenigen? etwas Strafbares m der Hoffnung liegen, die. ich Euch
zwekmässtgcn Thätigkeit zurückkehren werde, die die! nicht bergen will — daß solche Hauptgebrechen unsrer
Unbill Aer Zeiten einigermassen unterbrochen zu haben'Verfassung und Haupthindernisse für einen glücklichen

scheint. Ader wir, BB. Senatoren, wollen auf je-
den Fall von allem dem nichts versäumen, was von
uns abhängt. Ich trage darauf an, daß wir
ungesäumt unsere Constitutions-Revisionsarbcitcn cröff-
nen.

Zu dem Ende schlage ich Euch vor, Eure beste-

hende Revisionscommisnon, oder wann Ihr lieber

wollt, eine besondere, weniger zahlreiche Commission zu

beauftragen, Euch in 6 Tagen einen Bericht vor;»-
legen, über die Weise wie unter den gegenwärtigen
Umständen unsere Revissvnsarbcit am zwekniässigstcu an-
gefangen wencn könne.

Zu diesem leftern Vors.bkaae werde ich durch eine

Jdee aeleitct, die nicht mir angehört, sondern un-
fern» Col'egen, dem B. Lüthi v. So!., der mir sie vor
einigen Tagen mit'heil'.e. — Es ftaqt sich reinlich, ob

es nicht rakhsam sevn dürste, ehe die grosse und weit-
läusige Arbeit der Revision der gesamten Constitution
vorgenommen wird gewisse einz tue Abändcnmgs-
Vorschläge, dir durch die lauteste und allgemeinste
Stimme der Nation von dem Augenblik an, wo die

Constitution bekannt ward, sind ver'angt worden, in
Berathung zu nehmen; gewisse Punkte, die ich die

schreiendsten Gebrechen unsrer Constitution zu nen-
nen, ohne mich unge iemend auszudrücken, wagen
darf, — weil locku die emmückige «t'inme aller den-
kcnden und Vernunft gen Menschen gegen sie ist. Ich
rechne dahin, z. V. die allen Menschenverstand cm-

Gang der öhentlichen Angelegenheiten — ehe à Jahre
werden vcrsiossen sevn, dem Volke, welches sie wünscht,
zur Annahme können vorgelegt werden.

Doch mn diese Frage ist es jezt nicht n> tknn.
Ich widerhole meinen Antrag, Ihr möcht« eine Com-
mission beauftragen, Euch in 6 Tagen einen Vorschlag
zu machen, wie und worüber zuerst Emc alsdann
sogleich anzuhebenden Constitutions - Revlstsnsardetten
eröffnet werden sollen.

Die ttrgenz des Antrages wird erklärt.
Meyer v. Arau stimmt zu dem Antrag und m

der Commission; er wünscht besonders, daß anstatt
nur alle s Jahre, jedes Jahr Abänderungen in der
Constitution vorgenommen werden könnten.

La siechere wünscht Rückwcisung an die Nevi-
stonscowmilstion der Constitution. Dieß wird beschlossen;
die Commission soll nach Ustcri's Antrag in 6 Tagen
verichcen.

Der Beschluß wird verlesen, der das Direktorium
bevollmächtigt, zu Beziehung der Auslagen diejenigen
Bürger in Regui ition zn setzen, deren Thätigkeit, Ein-
sichten und Redlichkeit sie zu dieser Verrichtung geschikt

machen.
Usteri: Es ist schmerchaft, ans der Bothschaft

des Direktoriums, die diesen Beschluß veranlaßte, z»
sehen, daß zu öffentlichen A mtern fähige Bürger, ihre
Dienste dem Vaterland, und zwar besonders gegen-
wäriig, da es sich in Gefahr befindet, versagen;



könnt! ich in dem Beschluß ein wirksames Mittel da-

gegen sehen, so würde ich ihn gern annehmen: allein
ich finde jenes auf keine Weise. Um dem Uebel zu
helfen / muß man seine Ursachen kennen; das Direk-
eorium giebt uns drei verschiedene an; es behauptet,
bojer Wille, Egoismus, Furchtsamkeit und Schwäche
seyen die Gründe der Weigerung Stellen anzunehmen;
nun frage ich, wie sollen die Requisittonen hiegegcn helfen
Will man den bösen Willen in Requisition seyen dadurch
möchten wir übel berathen weiden, und die Stellen
blieben wohl besser ganz unbesczt; den Egoismus?
er steht nur sich und zorgt nur fur steh; zu öffentlichen
Aemtern gezwungen, wird er ein schlechter, ein »ach-
lässiger, ein unthätiger Beamter seyn; den Schwachen
endlich und Furchtsamen täglich nist man uns, man
soll keine solche Leute anstellen; man bedürft jezr ener-

gische, kraftvolle, unerschrokcn thätige Männer. Also
wenn die vom Direktorium uns angegebnen Ursachen
des Uebels rtchkig sind, so wird das vorgeschlagnc
Hülfsmittel wenig Gutes stifte»; und ich sehe nicht,
wie man thätige, cinstchtsoolle und redliche Beamte aus

j,enen drei Klassen erhalten kann; die thätigen, ein-

stchtsvollen und redlichen Bürger, sind auch gute
Bürger, und werden als solche dem Ruf des Vater-
lands ungezwungen folgen. Man suche sie auf, und
mir ist nicht erwiesen, daß man dieß schon hinlänglich
gethan hat. Ich verwerft den Beschluß.

La siechere glaubt, nicht alle fähigen und red-

lichen Bürger seyen darum auch immer bereit dem

Rufe des Vaterlands zu folgen; viele thun es nicht aus
menschlicher Schwachheit und Furchtsamkeit, gegen
die sie durch in Requisitionfttzung gestählt werden; er

nimmt den Beschluß an.
Trauer kann nicht sogleich zur Annahme stim-

men; es ist doch sehr gefährlich, dem Direktorium nn-
bedingt zu überlassen, jeden beliebigen Bürger aus
seinen Verhältnissen herauszureißen und in Requisition
zu setzen; er verlangt eine Commhsion, die sich nähere
Erkundigungen verfthassc. Bodmer will sogleich an-
nehmen.

Die Comniimon wird beschlossen; sie besteht aus
den BB. Pfnffer, Zteglcr und Craucr, sie

soll morgen berichten.
Der Beschluß wird verlesen und angenommen,

der die von dem Direktorium mit dem B. Theodor
Mcgnet von Altorf, Kapuziner von Appenzell, der sein
Kloster verlasse» will, getroffene Uedereinkunst, einer
Aussteuer von Ti<> Franken, genehmigt.

Der Beschluß, der dem B. Christ. Bühirr seiner
verstorbnen Frauen Schwester Tochter hcirathen zu dür-
ftn erlaubt, wird verlesen.

Lüthi v. Sol. spricht gegen die Dringlichkeit
und gegen das Individuelle in dieser gesczlichèn Ver-
füguiig. Schwall er will eine Commission, die in

6 Tagen berichte. Lüthi v. Langn, will nicht wieder
solche individuelle Gesetze eröffnen.

Du Dringlichkeit wird verworfen.
Der Beschluß wird verlese», der dem B. Iost

Hörlcr die Erlaubniß ertheilt, die Nichte seiner vcr-
stsrbenen Frau zu hciratben.

Lüthi v. Sol. will auch hier zu keinem indivt-
ducllcn Gesetzt Hand geben, und verlangt auch dieß-
mal die Verwerfung der Dringlichkeit.

(Die Fortsetzung folgt.)

Fürst, Stauffacher und Melchthal an die
Bürger Reàl, Rapinal,md Comp.

Dritter Brief,
(Ueberftzt aus dem äourust äes llommez Ilbrss d?. t2.

Meltiäor Vtl.)
Kein scheüßlicher Machtsprnch aus ein paar Pal-

lasten in Parts kann länger die «Stimme der Völker
jmükhalten, die durch eure Unthaten bcdrükt, er-
lchöpst und vernichtet werden.

Horde elender Räuber, schamlos- Despoten, ihr
sollt nicht länger zwischen der grossen Nation und zwi«
sehen uns inne stehen! Lange und allzulange habt ihr
uns versichert, es geschehe in» Namen des großmüthig-
sien aller Völker, daß ihr uns mißhandelt; länger wird
niemand rsn den schönen Tugenbnainen, mit denen

ihr eure Verbrechen schmükt, sich täuschen oder dc«

trugen lassen.
Um diese Zusicherungen in Erfüllung zu bringen,

wird es hinlänglich seyn, daß wir das merkwürdigste
der officiellcn Aktenstücke, deren Ausiügc wir ankün-
digten, bekannt machen. Rechtschaffne Männer aller
Lander, leset und urtheilet!

Note
von dem bevollmächtigten Minister der hel-

vetischen Republik, V. Zeltner, am
22. Mai >798, dem Minister der aus-
wärtiqen Verhältnisse, B- Talleyrand,
übergeben; nebst den Anmerkungen die
der Direktor Renbel eigenhändig dazu
niederschrieb.

r „Der bevollmächtigte Minister der helvetischen
Republik erfüllt die erste und süsseste der ihm von seinen
Committcnten bei seiner Sendung an das Vollzichungs-
Direktorium der fränkischen Republik aufgetragenen
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